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Förderung von C1- und C2-Drohnen inkl. A2-
Drohnenführerschein sowie Luftfahrt-Bundesamt-Anmeldung 
01.07.2026 

Arbeiten an und in hohen Bauwerken sowie Industrieanlagen sind häufig mit einem erhöhten 
Absturzrisiko verbunden. Der Einsatz von Drohnen kann diese Gefährdung deutlich reduzieren. 

Die BG Bau fördert daher für ihre Mitgliedsunternehmen den Erwerb eines 
Drohnenführerscheins mit praktischem Seminaranteil, die Anschaffung geeigneter Drohnen 
sowie die damit verbundenen Kosten für die Anmeldung beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA). 

Voraussetzung für die Förderung ist der sichere und sachgerechte Einsatz der Drohnen. Daher 
ist der Nachweis eines gültigen EU-Drohnenführerscheins der Klasse A2 für alle eingesetzten 
Piloten verpflichtend. Sowohl der erstmalige Erwerb als auch die Verlängerung bestehender 
Führerscheine sind Bestandteil der Förderung. 

Voraussetzungen für eine Förderung 
(Nachweise sind mit dem Antrag einzureichen) 

1. Gewerblicher Einsatz von Drohnen 
Die Drohnen werden unternehmerisch genutzt. Hierzu sind anhand des zwingend zu 
führenden Flug-/Logbuches mindestens drei gewerbliche Einsätze mit der jeweils 
förderfähigen Drohne nachzuweisen. 

2. Nachweis des Drohnenführerscheins 
Mit der Einreichung des Förderantrages ist nachzuweisen, dass der im Flug-/Logbuch 
eingetragene Drohnenpilot einen gültigen EU-Drohnenführerschein der Klasse A2 
besitzt. 
Dies gilt unabhängig davon, ob für den konkreten Drohneneinsatz formal auch ein 
Führerschein der Klasse A1/A3 ausreichend wäre. 
Werden mehrere Piloten eingesetzt, ist der Nachweis für jede Person einzeln zu 
erbringen. 

3. Haftpflichtversicherung 
Nachweis einer gültigen Drohnenhaftpflichtversicherung oder Bestätigung, dass der 
Drohnenbetrieb in der bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung enthalten ist. 
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Förderungsgegenstand 
Pro Jahr und Mitgliedsbetrieb wird eine beitragsunabhängige Förderung von bis zu 50 % der 
Netto-Gesamtkosten (maximal 2.000 €) gewährt.  

Die Förderung kann für einen einzelnen Bestandteil oder eine Kombination der folgenden 
Maßnahmen in Anspruch genommen werden: 

Drohnen 

Förderfähig sind nach der EU-Drohnenverordnung zertifizierte und gekennzeichnete Drohnen 
der Klassen C1 und C2, sofern: 

• das Kaufdatum ab dem 01.01.2026 liegt 
• die Drohnen gewerblich eingesetzt werden und 
• alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Nicht förderfähig sind Drohnen der Klassen C0, C3, C4, C5 und C6, Zusatzsoftware und 
Sonder-/Zusatzausstattung sowie gebrauchte Drohnen. 

Drohnenführerschein 

Gefördert werden: 

• der Erwerb von EU-Drohnenführerscheinen der Klasse A2 (inkl. A1/A3) und/oder 
• die Verlängerung/Erneuerung bestehender Führerscheine. 
Voraussetzung ist, dass mindestens eine förderfähige Drohne im Unternehmen eingesetzt wird. 
Das Ausstellungsdatum des Führerscheins muss ab dem 01.01.2026 liegen 

Nicht förderfähig ist der alleinige Erwerb von EU-Drohnenführerscheinen der Klasse A1/A3. 

Anmeldung beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) 

Betreiber von Drohnen mit einer Höchstabflugmasse von 250 Gramm oder mehr sind 
verpflichtet, sich beim LBA zu registrieren. 

Die Registrierung erfolgt für den Betreiber (nicht für die einzelne Drohne). 

Die dabei entstehenden Gebühren sind im Rahmen der genannten Fördergrenzen ebenfalls 
förderfähig. 
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Förderfähige Drohnen 
Neben den nachfolgend aufgelisteten Drohnen kann es weitere gleichartige Drohnen geben, die 
die o.g. Anforderungen erfüllen. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf 
dem Markt erhältlichen Produkte und wird fortlaufend aktualisiert. Die Aufnahme in diese Liste 
ist insbesondere nicht als Marketinginstrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht. 

Etikett Hersteller Drohnen Modell 

C1 DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

 

DJI 

DJI Mavic 3 Classic 

DJI Mavic 3 v2.0 

DJI Mavic 3 Cine v2.0 

DJI Air 2S 

DJI Air 3 

DJI Mini 4 Pro  
(Fly More Combo version 342 g) 

DJI Avata 2 

C2 AgEagle 

Autel Robotics 

DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

DJI 

Sensefly eBee 

ECO II v3 

DJI Mavic 3E EU 

DJI Mavic 3T EU 

DJI Mavic 3M EU 

DJI Matrice M30 EU 

DJI Matrice M30T EU 

DJI Matrice 4E 

DJI Matrice 4T 

DJI Mavic 3 Pro 

Ihre Ansprechpersonen 
Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) 
wenden Sie sich bitte an: 

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
Tel.: 0800 3799100 
Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de 

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Martin Deutzer 
BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
Abteilung Sicherheit 
Bundesallee 210 
10719 Berlin 

mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de?subject=Arbeitsschutzpr%C3%A4mie:%20Drohnen/Drohnenf%C3%BChrerschein
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Tel.: +49 1515 4396647 
Mail: martin.deutzer@bgbau.de 

mailto:martin.deutzer@bgbau.de?subject=Arbeitsschutzpr%C3%A4mie:%20Drohnen/Drohnenf%C3%BChrerschein
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